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b) Sie Unfafltifrftcfjcrunfl.
@1 foE eine eibgen. öffentliche 93erficf(erung§anftalt

gefdjaffen merben, bei melier bie Berficherung gegen
Unfälle ftattfinbet. ©ie foil in ber ©elbftoerroaîtung
öerjenigen fielen, bie fßrämien ju jaulen haben, ber
Arbeitgeber, ber Arbeitnehmer unb bei Bunbel. Sen
Kranfenfaffen Hann bie 93erficfjerung ber fleinen llnfäüe
bi§ auf 6 SBoctjen Kranfheitlbauer übertragen roerben.
DbligatorifdE) oerfidjert foEen bei biefer Anftalt aEe bie=

jenigen fein, bie bisher unter ber Haftpflicht ftanben.
Berficfjert foEen fie fein gegen aEe Betriebsunfälle,

Bidjtbetrieblunfäfle unb ©eœerbeîranïfjeiten. Ser Ar=
beitgeber bezahlt bie Prämien für bie Betriebsunfälle,
ber Arbeitnehmer biejenigen für bie Bi<htbetrieb!unfäEe
mit Bunbelbeitrag. Obermann ift berechtigt, biefer Ber»
ficherung freiroiEig beizutreten. fjeber Arbeitgeber fann
bei Bereicherung ber Arbeiter feinerfeitl eintreten. SBäfp
renb bie obligatorifcEje Berficherung bi! auf ffr. 14 Sag»
lohn ober ffr. 4000 Qahreloerbienft geht, foil bie frei»
roiEige Bereicherung nur bi! ju einem ©infommen non
ffr. 3000 reichen. @1 folgen bann bie Beftimmungen
über bie Benten, UnfaE unb llnterfuchung, ißrämienfeft»
fe^ung unb bal gerichtliche Berfaljren, rooran noch eine

ffaftpflichtoerficfjerung angefchloffen ift.
Auel) ba toieber fehen mir, mie bei ber Kranfenoer»

ficherung, bal ftrenge Anfnüpfen an bal Beftefjenbe, bie
2lu§fd)eibung ber Betrieb!* unb Bicf)tbetrieb!unfäEe, fo»
bann ba! beutliclje Beftreben, fuljeffioe alle! in bie Ber»
ficf)erung hineinzuziehen, unb fo nach unb nach 5" einer
BolE§t>erficl)erung überzuleiten.

"Sie öffentliche Berficfjerunglanfialt hat
oiel oon fid) reben gemabht, zmar nicht in ben Bäten,
wohl aber in ber fßreffe. Sie BerficherunglgefeEfchaften
roünfcl)ten ihrerfeitl, bah leine berartige Anftalt gefcfjaffen
mürbe, fonbern baff bie Berficherung ihnen, eoentueE in
Aerbinbung mit einer ©taatlanfialt, übertragen mürbe,
pn ben Bäten rourbe biefer ©ebanfe mit großer Stimmen»
wehrljeit abgeroiefen; boch behauptet man aEgemein, bie
öffentlichen ÜBonopolanftalten hätten fich nicht beroährt,
bte 3ufunft mirb lehren, ob bie letztere Behauptung nicht
"chtig ift.

ÜBan fagt ferner, bie Konfurrenz ber prioaten mit
ben öffentlichen Anfialten habe fich beroährt; e! mirb
behauptet, bal fei nichi richtig unb miE biel burch fol»
flenbel Beifpiel bemeifen: pn Defterreich, roo in ben
neben Kronlänbern je eine folche BerfiEjerunglanftalt
befteht, litten zmei berfelben finangieEe Böte; biefe zroei
Wtt zahlreicher ftäbtifdier Beoölterung haben bebeutenbe

Bücffchlägc gemacht. SEBarum biefe Büclfchläge? ©rojfe
Bauunternehmer in jenen ©täbten hatten ber Anftalt
bie Prämien hinterzogen; fie hatten cergeffen, bie Ar»
beiter oerfäfiebener grofser Bauten anzumelden unb für
fie bie Prämien zu zahlen, obroohl fie bie UnfäEe forg»
fältig metbeten. Nachträglich, all bie ©ache an ben
Sag tarn, hatte fid) bie Angelegenheit bereit! oerjährt
unb e! tonnten bie Prämien roeber nachbezogen, noch
bie Unternehmer beftraft merben. Sa! ©efet) ift hierauf
geänbert roorben unb bie betreffenben Anftalten finb in
ber Sage, ba! SefijU in turzer $eit zu becten.

SRan hat alfo angenommen, baff bie fBitfonfurrenz
ber öffentlichen Anftalt mit ben prioaten Berfidjerungen
in unterem fleinen Sanbe aulgefcfjloffen fei. Sie öffent»
liehe Anftalt fann aEerbing! nur in ber ©chmeiz oer»
ftöl)ern, roahrenb bie prioaten Unternehmungen ein grofje!
Berficherunglgebiet im Aullanbe haben. äJtüfjte bie offi»
ZieEe Anftalt mit ben prioaten Unternehmungen in Kon»
furrenz treten, fo märe ein Aulgleich ber Bififen gar
nicht möglich, behaupten bie SRonopolifien, unb bie erftere
mürbe oon ben letzteren in jeber Beziehung abhängig.
Siefe hätten e! bemnach in ber fpanb, bie öffentliihe
Anftalt burch einen ißrämienfturz zu unterbrüefen unb
allein ba! ffelb zu behaupten. Sie Btonopoliften be»

haupten ferner, baff e! feinen ©inn gehabt hätte, alle
Borteile ber öffentlichen Anftalt ben prioaten Unterneh»

mungen, e! merben barunter in ber fjauptfache bie 30
bi! öOprozentigen Aftiengefeflfchaften gemeint fein, zuzu»
halten. Ser Bunb bezahlt bie ©inrichtunglfoften ganz
unb bie fpälfte ber Berroaltunglfofien ; er gibt ber Sin»

ftalt einen Betrieblfonb! oon 5 SBiE. $r. unb hält ben

Beft be! Berftcf)erungSfonbS zuï Berfügung zur ©iche»

rung feiner Berpflichtitngen. @r leiftet Beiträge an bie

Berftd)erung ber Bichtbelrieblunfäfle unb an bie frei»
roiEige Bereicherung, ©r gemährt ?ßorto=, ©teuer» unb
©tempelfreiheit. Sie öffentliche Anftalt braucht feine
teuren Agenturen, roeil ba! Obligatorium ber Berficlp
rung biefe erfet)t, unb fie fann infolgebeffen roefentlich
billiger arbeiten, all bie Aftien=Eßrioat*tinfaEoerficherungl»
anftalten. (@egenfeit!oerficherungl=Anftalten nicht inbe»

griffen.)
Sie ©elb ft oer malt un g ift bei ber ©taatlanftalt

in jeber Bicf)tung oorgefehen. Ser Berroaltunglrat be»

fteht au! 40 Btitgliebern, 16 Bertretern ber Arbeit»
nehmer, 16 ber Arbeitgeber unb 8 be! Bunbel. Bon
ben 16 Bertretern ber Arbeitnehmer z. S3. foEen 12 ber

Obligatorien unb 4 ber freitoiEigen Berficherung p»
fommen. Sie Arbeitgeber» unb Arbeitnehmer» Kategorien
haben ba! Bec£)i, ihre Bertrauenlleute bem Bunbelrate
ber bie 3Sat)Ien ooEzieht, oorgnfchlagen ; babei ift au!»
brücflich gefagt, baff nic£)t blofj Berficherte oorgefd)lagen
merben bürfen, fonbern auch «ubere Bertreter, benen
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Kranken- und Anfall-
Versicherungsgesetz.

b) Die Unfallversicherung.
Es soll eine eidgen. öffentliche Versicherungsanstalt

geschaffen werden, bei welcher die Versicherung gegen
Unfälle stattfindet. Sie soll in der Selbstverwaltung
derjenigen stehen, die Prämien zu zahlen haben, der
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und des Bundes. Den
Krankenkassen kann die Versicherung der kleinen Unfälle
bis auf 6 Wochen Krankheitsdauer übertragen werden.
Obligatorisch versichert sollen bei dieser Anstalt alle die-
jenigen sein, die bisher unter der Haftpflicht standen.

Versichert sollen sie sein gegen alle Betriebsunfälle,
Nichtbetriebsunfälle und Gewerbekrankheiten. Der Ar-
beitgeber bezahlt die Prämien für die Betriebsunfälle,
der Arbeitnehmer diejenigen für die Nichtbetriebsunfälle
mit Bundesbeitrag. Jedermann ist berechtigt, dieser Ver-
sicherung freiwillig beizutreten. Jeder Arbeitgeber kann
bei Versicherung der Arbeiter seinerseits eintreten. Wäh-
rend die obligatorische Versicherung bis auf Fr. 14 Tag-
lohn oder Fr. 4099 Jahresverdienst geht, soll die frei-
willige Versicherung nur bis zu einem Einkommen von
Fr. 3999 reichen. Es folgen dann die Bestimmungen
über die Renten, Unfall und Untersuchung. Prämienfest-
setzung und das gerichtliche Verfahren, woran noch eine

Haftpflichtversicherung angeschlossen ist.
Auch da wieder sehen wir, wie bei der Krankenver-

sicherung. das strenge Anknüpfen an das Bestehende, die
Ausscheidung der Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle, so-
dann das deutliche Bestreben, sukzeffive alles in die Ver-
sicherung hineinzuziehen, und so nach und nach zu einer
Volksversicherung überzuleiten.

Die öffentliche Versicherungsanstalt hat
viel von sich reden gemacht, zwar nicht in den Räten,
wohl aber in der Presse. Die Versicherungsgesellschaften
wünschten ihrerseits, daß keine derartige Anstalt geschaffen
würde, sondern daß die Versicherung ihnen, eventuell in
Verbindung mit einer Staatsanstalt, übertragen würde,
ckn den Räten wurde dieser Gedanke mit großer Stimmen-
Mehrheit abgewiesen; doch behauptet man allgemein, die
öffentlichen Monopolanstalten hätten sich nicht bewährt,
die Zukunft wird lehren, ob die letztere Behauptung nicht
richtig ist.

Man sagt ferner, die Konkurrenz der privaten mit
den öffentlichen Anstalten habe sich bewährt; es wird
behauptet, das sei nicht richtig und will dies durch fol-
Mdes Beispiel beweisen: In Oesterreich, wo in den
sieben Kronländern je eine solche Versicherungsanstalt
besteht, litten zwei derselben finanzielle Nöte; diese zwei
wsi zahlreicher städtischer Bevölkerung haben bedeutende

Rückschläge gemacht. Warum diese Rückschläge? Große
Bauunternehmer in jenen Städten hatten der Anstalt
die Prämien hinterzogen; sie hatten vergessen, die Ar-
beiter verschiedener großer Bauten anzumelden und für
sie die Prämien zu zahlen, obwohl sie die Unfälle sorg-
fältig meldeten. Nachträglich, als die Sache an den
Tag kam, hatte sich die Angelegenheit bereits verjährt
und es konnten die Prämien weder nachbezogen, noch
die Unternehmer bestraft werden. Das Gesetz ist hierauf
geändert worden und die betreffenden Anstalten sind in
der Lage, das Defizit in kürzer Zeit zu decken.

Man hat also angenommen, daß die Mitkonkurrenz
der öffentlichen Anstalt mit den privaten Versicherungen
in unserem kleinen Lande ausgeschlossen sei. Die öffent-
liche Anstalt kann allerdings nur in der Schweiz ver-
sichern, während die privaten Unternehmungen ein großes
Versicherungsgebiet im Auslande haben. Müßte die offi-
zielte Anstalt mit den privaten Unternehmungen in Kon-
kurrenz treten, so wäre ein Ausgleich der Risiken gar
nicht möglich, behaupten die Monopolisten, und die erstere
würde von den letzteren in jeder Beziehung abhängig.
Diese hätten es demnach in der Hand, die öffentliche
Anstalt durch einen Prämiensturz zu unterdrücken und
allein das Feld zu behaupten. Die Monopolisten be-

Häupten ferner, daß es keinen Sinn gehabt hätte, alle
Vorteile der öffentlichen Anstalt den privaten Unterneh-
mungen, es werden darunter in der Hauptsache die 39
bis öOprozentigen Aktiengesellschaften gemeint sein, zuzu-
halten. Der Bund bezahlt die Einrichtungskosten ganz
und die Hälfte der Verwaltungskosten; er gibt der An-
statt einen Betriebsfonds von 5 Mill. Fr. und hält den
Rest des Versicherungsfonds zur Verfügung zur Siche-
rung seiner Verpflichtungen. Er leistet Beiträge an die

Versicherung der Nichtbetriebsunfälle und an die frei-
willige Versicherung. Er gewährt Porto-, Steuer- und
Stempelfreiheit. Die öffentliche Anstalt braucht keine

teuren Agenturen, weil das Obligatorium der Versiche-

rung diese ersetzt, und sie kann infolgedessen wesentlich
billiger arbeiten, als die Aktien-Privat-Unfalloersicherungs-
anstalten. (Gegenseitsversicherungs-Anstalten nicht inbe-

griffen.)
Die Selbstverwaltung ist bei der Staatsanstalt

in jeder Richtung vorgesehen. Der Verwaltungsrat be-

steht aus 49 Mitgliedern, 16 Vertretern der Arbeit-
nehmer, 16 der Arbeitgeber und 8 des Bundes. Von
den 16 Vertretern der Arbeitnehmer z. B. sollen 12 der
obligatorischen und 4 der freiwilligen Versicherung zu-
kommen. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Kategorien
haben das Recht, ihre Vertrauensleute dem Bundesrate
der die Wahlen vollzieht, vorzuschlagen; dabei ist aus-
drücklich gesagt, daß nicht bloß Versicherte vorgeschlagen
werden dürfen, sondern auch andere Vertreter, denen
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baS Zutrauen gefdjenlt wirb. ©er BerwaltungSrat be»

auffidjtigt bie Setiung biefer SXnftalt.
© ie ©tellung ber Rranîenïaffen zu ber

öffentlichen BerficherungSanfialt. ©en tränten»
faffen werben Agenturen übertragen zur Bermittfung bei
'»ßrämienbezugeS, bei Anzeige», ©rhebungS» unb AufftchtS»
bienftel bei Unfällen unb jur Ausrichtung ber 93erfic^e=

runglleiftungen. glp®u fann bie Berficherung ber Keinen
Unfälle otjne bleibenben diadjteil bis auf bie ©auer oon
6 SBochen übertragen werben. ©afür wirb ihnen ein
Seit ber Prämien zugefdjieben, wofür ein Sarif aufge»
fiettt wirb, p beut fidf auch fr® Vertreter ber Waffen ju
äußern haben.

©ie Rranîenïaffen waren anfangs herüber etwa!
ängfttich unb fürchteten, bah fie p hohe Seiftungen über»

nehmen müßten. SBenn aber eine Raffe finbet, fie fei

pr Uebernahme biefer Unfälle nicht fähig, fo fleht ihr
bal diefurSrecht an ben BunbeSrat p, welcher entleiben
wirb. @1 foil ben Rranfenîaffen währenb ber erften
brei 3c*h*e ein allfätligel ®efijit, bal fie machen, bis

p brei Viertel rüdoergütet werben, unb in ber golge
foil noch äße brei gahre eine Abrechnung ftattfinben,
wobei allfätlige ©efizite z» ein ©rittet p oergüten finb,
währenb Ueberfchüffe ben Raffen oerbleiben. gm ganzen
werben fie ooraulfichtliih ein gutel ©efcEjäft machen,
©ooiel über bie diüdoerficherung.

Umfang unb Seiftung ber Berfidferung.
Allel, wal heute unter ber fmftpflichtgefehgebung ftel)t,
ift in gutunft obligatorif'ch oerfidjert. ©arüber hütauS
ift aber bie Berficherung etwal erweitert, benn alte @e=

werbe, bie anno 1887 nur in bie Haftpflicht einbezogen
würben, fofern fie in ber Siegel mehr all fünf Arbeiter
befchäftigten, wie Baugewerbe, guhrhaltereien, gnftal»
latiouen technifcher Art, döaffer», ©trafen» unb Seitungl»
bau, finb nun ohne jebe @infd)ränfung in bie Berfidie»
runglpflicht einbezogen; bei Bergwerfen unb (Steinbrüchen
galt bie günfzahl ber Arbeiter fchon bisher nicht. diun»
mehr wirb bei all biefen Betrieben feine diücfficht auf
bie gabl ber Arbeiter mehr genommen ; auch u>®uu nur
einer befchäftigt wirb, fo muh ®r oerfichert werben,
gerner werben nicht nur bie Arbeiter, fonbern auch bie

Sehrlinge, Bolontäre, ißraftifanten unb Angefiellten jeber
Art ber Berfidjerung unterftellt.

©ie Beftimmungen über bie Bidjtbetrieblunfälle haben
eine wefentliche Aenberung erlitten. Urfprünglicf) waren
bie Betriebs» unb dticl)tbetriebSunfälte zufamntengeworfen.
©er Arbeiter hatte einen gewiffen Anteil an bie ©efamt»
prämie ju zahlen. ©abei fürchtete er aber, er müffe
nod) für ben Arbeitgeber zaf)ïert, unb biefer wieberum
fürchtete, unb mit Siecht, er müffe noch an bie Bid)t=
betrieblunfälle beitragen. Um biefe Unflarheiten zu heben,
wirb nun eine reinliche ©djeibung oorgenommen. @1

ift eine Srennung ber Betriebs» unb Bichtbetrieblunfalle
nach ben ©runbfähen öurchgeführt, wie fie jetjt in ber
^ßrajil allgemein üblich finb, unb für jebe Art berfelben
eine gefonberte Berwattung unb Rechnung mit getrennten
tßrämien unb Seiftungen burchgeführt. ©er Arbeit»
geber fommt allein auf für bie Betriebsunfälle
unb um gelehrt zahlt ber Arbeiter für bie
3fid)tbetriebSunfälle.

©er Bunbelbeitrag fommt ganz ^®u Arbeitern für
biefe letzteren zu gut.

Hiufichtlid) ber ©ewerbefranfheiten hat eine
©rweiterung bei Begriffe! ftattgefunben. @S fallen unter
biefen nicht nur bie Rranflfeiten, bie, wie ber Bunbelrat
oorfdjlug, auSfchliefstid) burd) bie gewerblichen ©ifte er»
Zeugt werben, fonbern alle Rranffjeiten, bie oorwiegenb
burch ein folchel ©ift oerurfad)t werben, ©er Arbeiter
hat z- B. nicht mehr ben Beweis zu erbringen, bah er
in beut ©efdjäfte oergiftet worben fei, wo er arbeitet,

fonbern nur, bah bie Urfad)e biefer Rranfheit oorwiegenb
in bem ©ifte zu fucfjen ift. gn gufunft werben in oiel
Zahlreicheren gätlen für gewerbliche Bergiftungen Aul»
Zahlungen ftattfinben.

©rft in ber legten geit würben über baS MelbungS»
wefen forgfältigere Borfchriften aufgeftellt. SBegen ber

Berficherung ber SlichtbetriebSunfäüe muh oorgeforgt
werben, bah bie Anmeldungen möglichft prompt erfolgen,
©er Arbeiter hat jeben Unfall fofort bem Arbeitgeber
zu melben unb biefer fofort an bie Anftalt. Berfpätete
Bîelbungen werben geahnbet. @S werben bie Sage ber

Berfpätung an ber @ntfd)äbigung abgezogen; bei Ber»

fdplben bei Arbeitgeber! wirb ber Arbeiter auf Roften
belfelben bodj bezahlt. Sie Unfälle müffen oon ber

Anftalt nicht mehr entfcf)äbigt werben, wenn fie ihr nicht
innert brei Bionaten gemelbet werben. Sie Berfchärfuttg
ift burch fr® Berficherung ber weniger fontroltierbaren
dtichtbetriebSunfälle notwenbig geworben, ©in fortlau»
fenbel BerzeichniS ber Unfälle muh uiie bisher gefuhrt
werben, gerner foil bem SCrbeiter auf Bertangen für
feine ARelbung oom Arbeitgeber eine Befdjeinigung aus»

gehänbigt werben, unb wenn biefe oerweigert wirb, fo

ift bie DrtSbehörbe zu benachrichtigen, welche bie Atel»

bung weiterleitet, ©ine Unfadunterfu^ung foil in jebent

galle geführt werben. Ueber bie UnterfudpngSfoften ift
in! ©efetj nichts aufgenommen. Bisher würbe fie meift

oon ben Rantonen bezahlt; nun hat fie wohl bie Ber»

fidjerungSanftalt zu zatd®u.
An ben Seiftungen ber Unfalloerficherung

würbe wenig geänbert; bie Bebittgungen finb ungefähr
bie gleichen geblieben, wie nach ^®* erften Beratung be§

©efetzel.
©ie befteljen in 80 % bel SolpeS bei oorübergehenbett

Schaben, in 70% Atajimal»dtente für bie fc|werftett
Unfälle unb Abfiufung bei teilweifer Arbeitsunfähigst.

9teu ift beren ©rhöhung bis auf 100 % bei befoitberS

fdfmeren gälten, ©ie Hinterlaffenen=9tente beträgt im

Atajimum 60% bei SofneS. ©ie 2Bitmen»dtente allein

beträgt 30%, bie 2Bitmen=9tente ift oott 20 auf 30 %
erhöht worben unb biefe muh aud) bann bezahlt werben,

wenn ber Sßitwer erfi innert 5 galjren nach *>®tu Ab»

leben ber ©hegattin ber Unterftütjung anheimfällt, ©ie
Rinber=Bente beträgt 157o bei SotpeS, unb wenn beibe

©Itern geftorben finb, 25 ®/o, unb zwar bis zum ool»

lenbeten 16. SebenSjahr für jebe! Rinb. SBenn baS be»

treffenbe Riitb in feiner ©rwerbSfäljigfeit befchränft ift,
wirb bie diente fo lange bezahlt, bis ber oerunfallte @r=

nährer belfelben baS 70. Alterljahr erreicht hätte, gür
Borfahren unb ©efdjwifter gehen bie dienten nicht über

20 % hiuaul. ©d)ön ift baS 9tachwad)fen ber dienten,

©tirbt eine hiuterlaffene ißerfon weg, fo wadffen bie

dienten immer wieber nach, fr§ auf 60% unb bis baS

^•OlllOüB © IIIOOBBB*#.
i* '•
® Technische Zeichnungen :
9 and Büehei für Architekten, Schreiner,
5 Schlosser, Maler, sowie alle Zweige

© d. Knnsthandwerks, Gartenanlagen etc. @
g empfiehlt in grosser Aaswahl and liefert

auf bequeme Teilzahlungen 4292 |
5 M. Kreutzmann, Rämistr. 37, Zürich
0 Buchhandlung für Architektur und Kunstgewerbe ©
% .•^•0SBi0aii © IIBBObiisO*
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das Zutrauen geschenkt wird. Der Verwaltungsrat be-

aufsichtigt die Leitung dieser Anstalt.
Die Stellung der Krankenkassen zu der

öffentlichen Versicherungsanstalt. Den Kranken-
lassen werden Agenturen übertragen zur Vermittlung des

Prämienbezuges, des Anzeige-, Erhebungs- und Aufsichts-
dienstes bei Unfällen und zur Ausrichtung der Versiche-
rungsleistungen. Ihnen kann die Versicherung der kleinen
Unfälle ohne bleibenden Nachteil bis auf die Dauer von
6 Wochen übertragen werden. Dafür wird ihnen ein
Teil der Prämien zugeschieden, wofür ein Tarif aufge-
stellt wird, zu dem sich auch die Vertreter der Kassen zu
äußern haben.

Die Krankenkassen waren anfangs hierüber etwas
ängstlich und fürchteten, daß sie zu hohe Leistungen über-
nehmen müßten. Wenn aber eine Kasse findet, sie sei

zur Uebernahme dieser Unfälle nicht fähig, so steht ihr
das Rekursrecht an den Bundesrat zu, welcher entscheiden
wird. Es soll den Krankenkassen während der ersten
drei Jahre ein allfälliges Defizit, das sie machen, bis
zu drei Viertel rückvergütet werden, und in der Folge
soll noch alle drei Jahre eine Abrechnung stattfinden,
wobei allfällige Defizits zu ein Drittel zu vergüten sind,
während Ueberschüsse den Kassen verbleiben. Im ganzen
werden sie voraussichtlich ein gutes Geschäft machen.
Soviel über die Rückversicherung.

Umfang und Leistung der Versicherung.
Alles, was heute unter der Haftpflichtgesetzgebung steht,
ist in Zukunft obligatorisch versichert. Darüber hinaus
ist aber die Versicherung etwas erweitert, denn alle Ge-
werbe, die anno 1887 nur in die Hastpflicht einbezogen
wurden, sofern sie in der Regel mehr als fünf Arbeiter
beschäftigten, wie Baugewerbe, Fuhrhaltereien, Jnstal-
lationen technischer Art, Wasser-, Straßen- und Leitungs-
bau, sind nun ohne jede Einschränkung in die Versiche-
rungspflicht einbezogen; bei Bergwerken und Steinbrüchen
galt die Fünfzahl der Arbeiter schon bisher nicht. Nun-
mehr wird bei all diesen Betrieben keine Rücksicht auf
die Zahl der Arbeiter mehr genommen; auch wenn nur
einer beschäftigt wird, so muß er versichert werden.
Ferner werden nicht nur die Arbeiter, sondern auch die

Lehrlinge, Volontäre, Praktikanten und Angestellten jeder
Art der Versicherung unterstellt.

Die Bestimmungen über die Nichtbetriebsunfälle haben
eine wesentliche Aenderung erlitten. Ursprünglich waren
die Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle zusammengeworfen.
Der Arbeiter hatte einen gewissen Anteil an die Gesamt-
Prämie zu zahlen. Dabei fürchtete er aber, er müsse
noch für den Arbeitgeber zahlen, und dieser wiederum
fürchtete, und mit Recht, er müsse noch an die Nicht-
betriebsunsälle beitragen. Uni diese Unklarheiten zu heben,
wird nun eine reinliche Scheidung vorgenommen. Es
ist eine Trennung der Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle
nach den Grundsätzen durchgeführt, wie sie jetzt in der
Praxis allgemein üblich sind, und für jede Art derselben
eine gesonderte Verwaltung und Rechnung mit getrennten
Prämien und Leistungen durchgeführt. Der Arbeit-
geber kommt allein auf für die Betriebsunfälle
und umgekehrt zahlt der Arbeiter für die
Nichtbetriebsunfälle.

Der Bundesbeitrag kommt ganz den Arbeitern für
diese letzteren zu gut.

Hinsichtlich der Gewerbekrankheiten hat eine
Erweiterung des Begriffes stattgefunden. Es fallen unter
diesen nicht nur die Krankheiten, die, wie der Bundesrat
vorschlug, ausschließlich durch die gewerblichen Gifte er-
zeugt werden, sondern alle Krankheiten, die vorwiegend
durch ein solches Gift verursacht werden. Der Arbeiter
hat z. B. nicht mehr den Beweis zu erbringen, daß er
in dem Geschäfte vergiftet worden sei, wo er arbeitet.

sondern nur, daß die Ursache dieser Krankheit vorwiegend
in dem Gifte zu suchen ist. In Zukunft werden in viel
zahlreicheren Fällen für gewerbliche Vergiftungen Aus-
Zahlungen stattfinden.

Erst in der letzten Zeit wurden über das Meldungs-
wesen sorgfältigere Vorschriften aufgestellt. Wegen der

Versicherung der Nichtbetriebsunfälle muß vorgesorgt
werden, daß die Anmeldungen möglichst prompt erfolgen.
Der Arbeiter hat jeden Unfall sofort dem Arbeitgeber
zu melden und dieser sofort an die Anstalt. Verspätete
Meldungen werden geahndet. Es werden die Tage der

Verspätung an der Entschädigung abgezogen; bei Ver-
schulden des Arbeitgebers wird der Arbeiter auf Kosten
desselben doch bezahlt. Die Unfälle müssen von der

Anstalt nicht mehr entschädigt werden, wenn sie ihr nicht
innert drei Monaten gemeldet werden. Die Verschärfung
ist durch die Versicherung der weniger kontrollierbaren
Nichtbetriebsunfälle notwendig geworden. Ein fortlau-
fendes Verzeichnis der Unfälle muß wie bisher geführt
werden. Ferner soll dem Arbeiter auf Verlangen für
seine Meldung vom Arbeitgeber eine Bescheinigung aus-

gehändigt werden, und wenn diese verweigert wird, so

ist die Ortsbehörde zu benachrichtigen, welche die Mel-
dung weiterleitet. Eine Unfalluntersuchung soll in jedem

Falle geführt werden. Ueber die Untersuchungskosten ist

ins Gesetz nichts aufgenommen. Bisher wurde sie meist

von den Kantonen bezahlt; nun hat sie wohl die Ver-

sicherungsanstalt zu zahlen.
An den Leistungen der Unfallversicherung

wurde wenig geändert; die Bedingungen sind ungefähr
die gleichen geblieben, wie nach der ersten Beratung des

Gesetzes.
Sie bestehen in 80 <>/o des Lohnes bei vorübergehenden

Schäden, in 70°/» Maximal-Rente für die schwersten

Unfälle und Abstufung bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit.
Neu ist deren Erhöhung bis auf 100 °/o bei besonders

schweren Fällen. Die Hinterlassenen-Rente beträgt im

Maximum 60°/o des Lohnes. Die Witwen-Rente allein

beträgt 30°/o, die Witwen-Rente ist von 20 auf 30°/o
erhöht worden und diese muß auch dann bezahlt werden,

wenn der Witwer erst innert 5 Jahren nach dem Ab-
leben der Ehegattin der Unterstützung anheimfällt. Die
Kinder-Rente beträgt 15"/° des Lohnes, und wenn beide

Eltern gestorben sind, 25°/o, und zwar bis zum vol-
lendeten 16. Lebensjahr für jedes Kind. Wenn das be-

treffende Kind in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt ist,

wird die Rente so lange bezahlt, bis der verunfallte Er-

nährer desselben das 70. Altersjahr erreicht hätte. Für
Vorfahren und Geschwister gehen die Renten nicht über

20 °/o hinaus. Schön ist das Nachwachsen der Renten.

Stirbt eine hinterlassene Person weg, so wachsen die

Renten immer wieder nach, bis auf 60°/« und bis das
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Äsphaltfabrik Käpfnach in Borgen
Gysel & Odisiga vormals Bi*ändlz & Oie.
liefern in nur prima Qualität und zu billigsten Konkurrenzpreisen

Asphaltisolierplatteiii, einfach und combiniert, Holzzement,
Asphalt-Pappen, Klebemasse för> Kiespappdächer, im-
prägniert und rohes Holzzement-Papier, Patent-Falzpappe
„Kosmos", llnter>ciaolikonstrk.ktion „System Fichtel"
Carholine&im. Sämtliche Teerprodukte.

Goldene Medaille Zürich 1894.
Telegramme: flsphalî Hffls-tgera. 3608 TELEPHON.

SJiajimum jeber ©inzetrente erreicht iff. Hieju fommt
nod) ba! ©terbegelb non gr. 40 in jebem SobelfaUe
Berunfallter. Stamentlich bte Für forge für bie Hinter»
taffenen bilbet einen großen Borzug bel ©efet^el unb
getjt weit über bal tjinaul, mal bie Haftpflicht je geboten
ijat.

®ie 9SergteicE)ung mit ber heutigen £>aft
pflidjtgefetjgebung nom ©tanbpunft ber F<*

brif unb @ifenbahnt)aftpflicht aul. ®a unb
bort mirb behauptet, el tnerbe eigentlich roeniger geteiftet,
all bet ber fe^tgen Haftpflicht; bie! finb oberflächliche
Behauptungen! SHan betont, el tnerben nur noch 80%
bel Solpte! befahlt, billjer aber 100%. ®te§ ift nach
ber neueften ©erichtlpraji! nicht richtig.

$ie ©erichte haben angefangen, unb mit fRecht, Slb»

Züge auch nom ^ranfentohn p machen, toegen f]ufatt,
tnegen Stbnalpne ber Slrbeitsfraft im Sitter unb roegen
Baaraulzatjtung ber ©ntfchäbigung. SBenn ber Sohn
auch pnächft troll ausbezahlt tourbe, fo ift bet ber 9îe=

gutierung ber legten Beträge unb bei bleibenben ©dja»
ben! ber betreffenbe Slbjug gemacht morben. Bilher
fianb bal SJlaçimum ber ©ntfchäbigung auf $r. 6000
ober einer entfpredjenben Sîente gemäß gabrift)aftpflic£)t=
gefetp Unter bem neuen ©efeh fönnen Stenten im SBerte

non 3*. 20—30,000 bezahlt tnetben, tneil nach U)m ber
nolle ©(haben nergütet mirb. Bilher mürbe ber ©rfah
für norübergehenben Schaben in bal SJiajimum einge»

rennet. SBenn ein Slrbeiter gtnei Fällte fran! gelegen,
Z- B. infolge einer Steurofe, fo rourbe fehr oft bal ganze
bezogene Sohnbetreffnil nom ©rfaß für ben bleibenben
©haben mieber abgezogen. Slufferbem mürben noch
Slbzüge gemacht unter ben nerfcE)iebenf±en Sitein, fo baf3
taum V<t ober Va bel toirflichen ©chabenl bei mittleren
unb fchroeren gälten zur ®ecfung gelangte.

®ie ©ifenbahnhaftpflidjt war allerbingl ner=

bältnilmüfjig beffer; aber biefelbe galt nur für bal
Fafjrperfonal unb ben Fährbetrieb, nicht aber für Un»

falle an fiiltftetjenben Fahrzeugen unb Sofomotioen, ober
beim Stuf» unb Slullaben. Qubem mürben and) Slbzüge

gema^t für ©elbftnerfchulben, ^apitalabfinbung unb Slb»

«ahme ber Slrbeitlïraft im Sllter unb bergleihen. ®arum
ift auh bal neue ©efetj für bal Fahrperfonal ber ©ifen»
bahnen günftiger.

©I garantiert auh bei jebent Stobelfati Fr. 40 ©terbe»
gelb; el macht feinen Unterfhieb zmifhen Unfällen im
Führbetrieb unb in ber SBerfftatt. ®er Fohtbetrieb!»
angeftellte ift ferner auh 9egen bie Stichtbetrieblunfätle
oerfihtert unb erhält an biefe ben Bunbesbeitrag.

(©htuff folgt.)

nette Hntoerfenfter*
(Korr.)

SBir erinnern uni mohl nod) ber rnnben Fünfter»
fheiben, mo ganje ^>äufexfronten mit fleinen Unterab»

teilungen ein ganze! znfammengereihte! Fenfier bilbeten
unb faft unzählige runbe Fenfierfheiben mit Blei einge»
fafjjt roaren. ©I maren zur Stiftung nur ©htebefenfter
norhanben, bie nur nah feitlmärtl nerfhoben merben

fonnten. Unfer ©Iternhau! im Sîanton 34)ntgau roar
noh in ben 1860er iahten |mit folhen Fenftern oer»
fehen. $n biefen Qeitpunlt hinein famen bei Sien» unb
Umbauten unfere Fenfier ber ©egenmart allgemein in
Sluffhmung.

Fn bem großen Feitraum 50—60 fahren hot
fid) im Bau oon Fenftern fo oiel mie niht! oeränbert.
Stile! ift fid) im gleichen geblieben. Form ber_ Fenfier,
Befhläge unb Berfdjlüffe ftnb mit ganz wenigen Slb=

änberungen mehr ober roeniger biefelben. Stüh ba!
Deffnen unb ©hlieffen oon H®npt= unb Dberftügetn ift
immer auf biefelbe ©eite unb Storm befd)ränft.
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Maximum jeder Einzelrente erreicht ist. Hiezu kommt
noch das Sterbegeld von Fr. 40 in jedem Todesfalle
Verunfallter. Namentlich die Fürsorge für die Hinter-
lasfenen bildet einen großen Vorzug des Gesetzes und
geht weit über das hinaus, was die Haftpflicht je geboten

hat.
Die Vergleichung mit der heutigen Haft-

Pflichtgesetzgebung vom Standpunkt der Fa-
brik- und Eisenbahnhaftpflicht aus. Da und
dort wird behauptet, es werde eigentlich weniger geleistet,
als bei der jetzigen Haftpflicht; dies sind oberflächliche
Behauptungen! Man betont, es werden nur noch 80°/o
des Lohnes bezahlt, bisher aber 100°/». Dies ist nach
der neuesten Gerichtspraxis nicht richtig.

Die Gerichte haben angefangen, und mit Recht. Ab-
züge auch vom Krankenlohn zu machen, wegen Zufall,
wegen Abnahme der Arbeitskraft im Alter und wegen
Baarauszahlung der Entschädigung. Wenn der Lohn
auch zunächst voll ausbezahlt wurde, so ist bei der Re-

gulierung der letzten Beträge und des bleibenden Scha-
dens der betreffende Abzug gemacht worden. Bisher
stand das Maximum der Entschädigung auf Fr. 6000
oder einer entsprechenden Rente gemäß Fabrikhaftpflicht-
gesetz. Unter dem neuen Gesetz können Renten im Werte
von Fr. 20—30,000 bezahlt werden, weil nach ihm der
volle Schaden vergütet wird. Bisher wurde der Ersatz
für vorübergehenden Schaden in das Maximum einge-
rechnet. Wenn ein Arbeiter zwei Jahre krank gelegen,
z. B. infolge einer Neurose, so wurde sehr oft das ganze
bezogene Lohnbetreffnis vom Ersatz für den bleibenden
Schaden wieder abgezogen. Außerdem wurden noch

Abzüge gemacht unter den verschiedensten Titeln, so daß
kaum 5/4 oder V» des wirklichen Schadens bei mittleren
und schweren Fällen zur Deckung gelangte.

Die Eisenbahnhaftpflicht war allerdings ver-
hältnismäßig besser; aber dieselbe galt nur für das
Fahrpersonal und den Fahrbetrieb, nicht aber für Un-
fälle an stillstehenden Fahrzeugen und Lokomotiven, oder
beim Auf- und Ausladen. Zudem wurden auch Abzüge
gemacht für Selbstverschulden, Kapitalabfindung und Ab-
nähme der Arbeitskraft im Alter und dergleichen. Darum
ist auch das neue Gesetz für das Fahrpersonal der Eisen-
bahnen günstiger.

Es garantiert auch bei jedem Todesfall Fr. 40 Sterbe-
geld; es macht keinen Unterschied zwischen Unfällen im
Fahrbetrieb und in der Werkstatt. Der Fahrbetriebs-
angestellte ist ferner auch gegen die Nichtbetriebsunfälle
versichtert und erhält an diese den Bun'desbeitrag.

(Schluß folgt.)

Das neue Aniversal-Fenster.
(Korr.)

Wir erinnern uns wohl noch der runden Fenster-
scheiden, wo ganze Häuserfronten mit kleinen Unterab-

teilungen ein ganzes zusammengereihtes Fenster bildeten
und fast unzählige runde Fensterscheiben mit Blei einge-
faßt waren. Es waren zur Lüftung nur Schiebefenster
vorhanden, die nur nach seitswärts verschoben werden

konnten. Unser Elternhaus im Kanton Thurgau war
noch in den 1860er Jahren jmit solchen Fenstern ver-
sehen. In diesen Zeitpunkt hinein kamen bei Neu- und
Umbauten unsere Fenster der Gegenwart allgemein in
Aufschwung.

In dem großen Zeitraum von 50—60 Jahren hat
sich im Bau von Fenstern so viel wie nichts verändert.
Alles ist sich im gleichen geblieben. Form der Fenster,
Beschläge und Verschlüsse sind mit ganz wenigen Ab-
Minderungen mehr oder weniger dieselben. Auch das

Oeffnen und Schließen von Haupt- und Oberflügeln ist
immer auf dieselbe Seite und Norm beschränkt.
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